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vor allem Private betroffen
Heute befinden sich über 70% aller
Wohneinheiten in Privateigentum –
werden also nicht von Immobilien -
gesellschaften, Genossenschaften etc.
gehalten. Nach geltendem Recht kön-
nen Eigentümer von Gebäuden im Pri-
vatvermögen nur werterhaltende Kos-
ten für das Gebäude (Unterhalt) steuer-
lich abziehen, nicht aber Kosten für
 Arbeiten, die eine Wertvermehrung des
Gebäudes zur Folge haben. Letztere
Kosten können zum Anlagewert der
Liegenschaft gezählt werden und spie-
len insbesondere bei der Berechnung der
Grundstückgewinnsteuer eine Rolle.
Demgegenüber entfällt diese Abgren-
zung bei energetischen Sanierungen.
Diese sind per se bei der direkten Bun-
dessteuer sowie in den meisten Kan -
tonen steuerlich abzugsfähig. Ausnah-
men davon bilden z.B. die Kantone
Graubünden, Tessin und Luzern, die

keinen solchen Abzug zulassen. Privat-
eigentümer von Neubauten sind zudem
gehalten, fünf Jahre zu warten, bevor
sie energiesparende Massnahmen er-
greifen. Sie laufen sonst Gefahr, dass
die Steuerbehörden die Aufwendungen
zu den Anschaffungskosten zählen und
die Abzugsfähigkeit verneinen (Urteil
7C_727/2012 bzw. 7C_729/2012 des
Bundesgerichts vom 18.12.2012).

Bei Gebäuden im Geschäftsvermö-
gen Selbständigerwerbender sowie bei
Gebäuden im Eigentum von juristi-
schen Personen sind (energetische)
 Sanierungen nur steuerlich abziehbar,
wenn sie geschäftsmässig begründet
sind. Ist eine (energetische) Sanierung
in Planung, so ist es ratsam, vorgängig
mit der Steuerbehörde abzuklären, ob
die Investition als geschäftsmässig be-
gründet angesehen wird und folglich
steuerlich abzugsfähig ist.

anreize verstärken
Heute bilden die steuerlichen Abzüge
für energiesparende oder umweltscho-
nende Investitionen wichtige Anreize,
damit Privateigentümer in ihre Ge -
bäude investieren und energetisch auf-
rüsten. Leider hat sich der Ständerat am
23. September 2015 gegen eine Ver -
teilung der Abzüge auf vier Steuer -
perioden ausgesprochen, obwohl die
Eigentümer beträchtliche Kosten für
die energetische Sanierung des Gebäu-
des auf sich nehmen. Dieser Entscheid
ist bedauerlich, weil ein solcher Anreiz
dem Ziel der Energiestrategie 2050
 förderlich wäre.

Heute werden umfassende energe-
tische Sanierungen dadurch gehemmt,
dass die Investitionen nur in dem Jahr
der effektiven Aufwendungen steuer-
lich abzugsfähig sind. Für Privateigen-
tümer bedeutet dies, dass sie zwar im
Renovationsjahr oft gar keine Steuern

zahlen, im Folgejahr aber bereits wie-
der voll steuerpflichtig sind. Deshalb
wird mit kleinen Sanierungsschritten
gearbeitet, die über mehrere Jahre ver-
teilt werden und somit eine sinnvolle
energetische Gesamtsanierung verhin-
dern. Es ist hingegen begrüssenswert,
dass der Ständerat keinen energeti-
schen Mindeststandard für die Abzugs-
fähigkeit solcher Investitionen will.
Eine solche Mindestanforderung wäre
schwierig zu definieren gewesen und
hätte Kantone und Gemeinden bei der
Umsetzung vor erhebliche praktische
Schwierigkeiten gestellt.

Auch wertvermehrende Energie-
spar- und Umweltschutzmassnahmen
lösen jedoch wichtige Impulse auf
 Produktion (insbesondere der Baubran-
che) und Beschäftigung aus, was je-
weils  etwas vergessen geht. Diese
Investi tionen wiederum vermindern die
Arbeitslosigkeit, entlasten die Sozial -
werke und führen zur Bildung neuen
Steuersubstrats. Diese wichtigen Im-
pulse gilt es mit der Energiestrategie zu
verstärken.

Gerechte verteilung
Der Gebäudepark hat bereits einen
grossen Beitrag für Energieeinsparun-
gen geleistet und wird dies auch weiter-
hin tun; es braucht dazu jedoch Anreize
für die Eigentümer. Energetische Sa-
nierungen sind nicht gratis zu haben.
Gemäss jetzigem Stand der Vorlage
 sollen jedoch die Industrie und der
 Verkehr geschont werden. Das ist nicht
rechtens, denn alle Immissionsverur -
sacher müssen ihren Teil zur Errei-
chung des Energieziels leisten. Es kann
nicht sein, dass dieses Ziel allein auf
dem Buckel der Grundeigentümer er-
reicht wird.
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energetische Sanierungen
im Steuerfokus
Die steuerliche abzugsfähigkeit der Kosten für energetische Sanierungen von Gebäuden ist für eigentümer ein
wichtiges thema, das in der Politik immer wieder aufgegriffen wird. auch im rahmen der energiestrategie 2050
ist der Steuerabzug für energetische Sanierungen an Gebäuden im Fokus. Der Fiskus will dabei die anreize in
der regel beschränken oder nicht ausbauen. Dabei wäre die Stärkung dieser anreize ein wichtiges Mittel, um
dem Ziel der energiestrategie näherzukommen. Zudem sind alle Immissionsverursacher gehalten, ihren teil an
die verwirklichung der energiestrategie 2050 beizutragen, nicht allein die Grundeigentümer.
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